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Schadensanzeige:
Wann ist aufzuklären?
ln einem im Februar ergangenen Urteil hat sich das Amtsgericht Düsseldorf sehr detail-
liert mit einer Reihe ,,klassischer" Fragen des Umzugsrechts beschäftigt. Rechtsanwalt
Frank Geissler von der Hamburger Kanzlei Grimme & Partner erläutert den Fall dezidiert.
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Geklagt hatte ein Möbelspediteur gegen

seinen Kunden auf die restliche Um-
zugsvergütung in Höhe von 3.876,87

Euro. Der Kunde wandte diverse Be-

schädigungen an dessen Räumen und
dem Umzugsgut, sowie fehlende Ge-
genstände ein und rechnete mit diesen

Schadensersatzansprüchen in Höhe von
2.199,12 Euro gegenüber der Fracht

auf. Der Umzugsauftrag wurde im AP-
ril 2021 angefragt, am 1. Juni 2021 be-
auftragt und vom 4. bis 6. August 2021

durchgeftihrt.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Unternehmers enthielten in
Ziffer 7 ein Aufrechnungsverbot ge-

genüber dessen Vergütung. Unter dem

4. August 2021 wurde ein Schaden-

protokoll erstellt, auf welchem Schä-

den am Wohnzirnmerschrank und der

Wohlzimmerwand notiert wurden. Am
6. August 2027 unterzeichnete der Kun-
de ein,,Empfangsbescheinigung" über-

schriebenes Fotmulag auf welcherl
unter anderem Hinweise auf die Unter-
suchungspflichten und die Fristen ent-

halten waren.
Das Gericht sah den Klageanspruch als

nur teilweise berechtigt an: Fehlerhaft
wandte das Gericht die werkverlragli-
che Bestimmung des $ 631 Abs. 1 BGB
statt die Normen des Frachtvertrags $$

451,401,420 HGB an.

Ungewöhnliches zum
Aufrechnungsverbot

Es sah fetner einen Gegenanspruch des

Kundenaus $$ 633,634,280,281 BGB

als berechtigt an, obgleich hier die $$

451, 451a,425ff HGB anzuwenden wa-
ren. Interessant sind dann aber die Er-

wägungen des Gerichts zum Aufrech-
nungsverbot: Das Gericht sieht hier
einen möglichen Verstoß gegen das

Klauselverbot des $ 307 Abs. 2 BGB,
da hiervon neben Schadensersatz- auch

Gewährleistungsansprüche erfasst wür-
den. Dies führe laut der vom BGH zu

Fällen des Bau - und Architektenrechts
ergangenen Rechtsprechung zu einer

unangemessenen Benachteiligung und

Unwirksamkeit (vgl. BGH NJW 2011,

1729). Laut dem AG Düsseldorf kom-
me es hierauf vorliegend aber nicht an,

da zum Urleilszeitpunkt die Ansprüche

des Kunden entscheidungsreif gewesen

seien. Tatsächlich könnte diese Klau-
sel problematisch sein, da sie auch Ge-

währleistungsansprüche wie zum Bei-
spiel emeute Montage umfasst.

Fehler in der
Empfangsbestätigung

Das Gericht beschäftigt sich sodann

mit der Frage, ob die auf dem Proto-

koll vom 4. August 2021 nichtvetmerk-
ten weiteren Schäden wegen Verlet-
zung der Ausschlussfrist des $ 45lf Nr.
I HGB nicht zu berücksichtigen seien.

Es meint bereits die Art der Hinweise
entsprechen nicht der vom Gesetzgeber
geforderlen deutlichen drucktechni-
schen Hervorhebung. Die Hinweise sei-

en unter der Überschrift ,,Ernpfangs-
bescheinigung" nicht zu etwarlen, die

weitere Überschrift,,Untenichfung des

Empf,ängers-Schadenanzeige" hebe
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schäden am umzugsgut sind nun mal nicht immer auszuschließen, doch die eigentlichen

Tücken liegen manchmal auch woanders: etwa im Aufrechnungsverbot desFsp€ditet,l?i,.oororo,
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sich nicht deutlich genug ab. An die-
ser Stelle bezieht sich das Gericht auf
ein Urteil des Oberlandesgerichts Stutt-
gafi (OLG Stuttgart NJW 1992, 3245),
welches allerdings die Anforderungen
an eine Widemtfsbelehrung nach dem
Verbraucherkreditgesetz betraf. Nach
h. M. erfordert demgegenüber die Fris-
tenbelehrung gem. $ 451 g Nr. 2 HGB
mangels ausdrücklicher Bestimmung
durch den Gesetzgeber keine solche
Gestaltung.
Das Gericht meint weiter, schon die
Platzierung im Rahmen einer Emp-
fangsbestätigung sei fehlerhaft. Es be-
zieht sich dabei auf ein Urteil des BGH
noch unter der Gelfung der g 13 III 1

GüKUMT, wonach es nach dem Ver-
braucherschutz nicht genüge, dass Hin-
weise auf der Rückseite von Angebots-
formularen oder auf Arbeitsscheinen
abgedruckt seien (vgl. BGH NJW-RR
1995, 603). Das AG meint, diese gel-
te auch für eine Empfangsbestätigung.
Es meint ferner, auch etwaige Hinwei-
se in der - hier nicht vorgelegten - Auf-
tragsbestätigung vom l. Juni 2021 sei-
en nicht ausreichend gewesen. Es findet,
eine derartige Unterrichtung sei ,,zu
frih". Zwar verlange das Gesetz eine
Belehrung spätestens bei der Abliefe-
rung, jedoch müsse diese bei einem
Verbraucher ,,zeitnah" vor dem Umzug
stattfinden.

Gericht spricht
bedeutsame Frage an

Ansonsten bestünde das Risiko, dass

diesem die sehr knappe Frist nicht prä-
sent sei, zumal typischerweise bei ei-
nem Umzug ,,ältere wichtige Unter-
lagen" verpackt seien und erst wieder
aufgefunden werden müssten. Gerade
im vorliegenden Fall zeige sich, dass

bei einem Vertragsschluss zwei Monate
vor dem Umzug eine Erinnerung an die
Hinweise nicht zu erwarten sei.
Das Gericht spricht hier eine praktisch
bedeutsame Frage an, welche in der
Rechtsprechung und den Kommenta-
ren umstritten ist: Da solche Hinwei-
se theoretisch sogar formlos, also auch

mündlich, erfolgen können, müssen
diese nicht drucktechnisch besonders
hervorgehoben sein. Dabei kann und
sollte die Aufklärung über das Verhal-
ten im Schadensfall sinnvollerweise
bereits mit dem Umzugsvertrag erfol-
gen (vgl. LG Kiel, TranspR 2000,309;
OLG Saarbrücken, TranspR 2007, 66).
Vom Gesetzesworllaut her ist die Un-
terrichtung gerade nicht zwingend erst
bei Ablieferung vorgesehen, damit der
Verbraucher die Möglichkeit der vor-
herigen Kenntnisnahme nicht erst beim
Umzug hat. Sie kann z. B. mit der Haf-
tungsinformation verbunden werden.
Zu beachten ist dabei, dass die Beleh-
rung gegenüber dem Empf,änger erfol-
gen muss. Dieser wird beim Umzugs-
verlrag in den allermeisten Fällen zwar
mit dem Auftraggeber (Absender) iden-
tisch sein, er muss es aber nicht. Emp-
fohlen wird daher eine weitere Infor-
mation auf dem Arbeitsschein bei der
Ablieferung, da diese dann zeitnah im
Zusammenhang mit der Ablieferung
steht.

Hinweis darf bis Ab-
lieferung erteilt werden

Nach einer extremen Gegenauffassung,
welche von Koller (Transportrecht, $
451g HGB Rn. l1) vertreten wird, darf
der Hinweis sogar erst nach Beginn
der Ablieferungsarbeiten gegeben wer-
den. Dies soll der vom Gesetzgeber ge-

wünschten Hinweisfunktion am besten
entsprechen.
Richtigerweise darf der Hinweis bis
spätestens zum Beginn der Ablieferung
efieilt werden. Nur dies entspricht dem

Worllaut des Gesetzes, welches auch
bewusst zwischen den Hinweisen nach

$ 451 g Nr. I und Nr. 2 (Rügefristen)
unterscheidet. Auch im Verbraucherin-
teresse sollte diese Unterteilung nicht
aufgeweicht werden. Eine einmalig er-
teilte Belehrung wird auch gegenüber
einem Verbraucher nicht mir Zeitablauf
wirkungslos. Auch wenn zwischen Ver-
tragsschluss und tatsächlicher Umzugs-
durchführung ein längerer Zeitraum
vergeht, darf von einem mündigen Kun-
den erwartet werden, dass er die rele-
vanten Umzugsdokumente präsent hat
und nicht mitverpackt.

Zwei Personen: Auftrag-
geber und Empfänger

Empfehlenswert ist es sicherlich und
im Falle von Personenverschieden-
heit von Auftraggeber und Empf,änger
(man denke hier zum Beispiel an Um-
züge von Mitarbeitern eines Firmen-
kunden) auch erforderlich, hier zwei-
malig zu belehren. Die Auffassung des

AG Düsseldorf, wonach dies auf einer
Empfangsbescheinigung wegen des mit
dieser verfolgten Zwecks nicht ausrei-
chend sein soll, überzeugt nicht: Gera-
de mit diesem Dokument bestätigt ja
der Empfünger den - mehr oder weniger

- vollständigen und ordnungsgemäßen
Erhalt seines Umzugsgutes. Ein Hin-
weis an dieser Stelle auf einzuhaltende
Fristen und Art der Rüge (,,unter Vorbe-
halt" reicht nicht) ist danach sogar bes-
tens geeignet.
Rechtsanwalt Frank Geissler
AG Düsseldorf, Urteil v. 10. Februar 2023,

42.37 C129122

Zur Person
Frank Geissler ist Fachanwalt für Transport- und Speditions-

recht sowie für Versicherungsrecht und in der Hamburger
Kanzlei Grimme & Partner (grimme-partner.com) tätig. Ne-

ben seiner Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für
Transportrecht und der Logistik-lnitiative Schleswig-Hol-

stein ist dieser noch als Fachautor für den Bereich Trans-
portversicherung in dem Beck-Online-Kommentar zum WG
von Marlow/Spuhl sowie als Referent unter anderem bei der
Deutschen Anwaltskademie aktiv.


